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Bekanntmachunq qem. § 6 Abs. 2 KWahiO 

Sitzung des Wahlausschusses 

Der Wahlausschuss der Stadt Ahlen tritt zur Feststellung des Wahlergebnisses 
der Bürgermeisterwahl 2015. am 

29.09.2015, 16.00 Uhr, 

im Rathaus der Stadt Ahlen, Saal II, Westenmauer 10, 59227 Ahlen zusammen. 

Jedermann hat Zutritt zur Sitzung. 

Ahlen, den 16.09.2015 

Stad~ Ahl g ___ ~ \ ~ 
Benedikt uhmöller 

Wahlleiter 



Wahlbekanntmachung 
Am 27.09.2015 findet die Stichwahl zur Wahl 

des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
der Stadt Ahlen statt. 

1. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

2. Die Stadt ist in 22 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

ln den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 17.08.2015 bis 
22.08.2015 übersandt wurden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat. Alle Wahlräume sind barrierefrei. 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
14:30 Uhr im Städtischen Gymnasium, Neubau, Bruno-Wagler-Weg 2 - 4, 
59227 Ahlen, zusammen. 

3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 

Die Wahlbenachrichtigungskarte soll bei der Wahl mitgebracht und vorgelegt werden. Ein 
gültiger Personalausweis oder Reisepass ist von den Wählern zur Wahl mitzubringen, 
damit sich der Wähler auf Verlangen über seine Person ausweisen kann. 

Gewählt wird mit einem amtlichen grünen Stimmzettel, der im Wahlraum bereitgehalten 
wird. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in ei­
nem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass 
nicht erkannt werden kann, wie er gewählt hat. Jeder Wähler hat eine Stimme. Auf dem 
Stimmzettel kann nur ein Bewerber oder eine Bewerberio gekennzeichnet werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu­
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

5. Für die ßriefwahl bei der Stichwahl wird ein weißer Wahlschein ausgestel!t, der im ge­
samten Stadtgebiet gültig ist. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Stichwahl be­
sitzen, können an der Wahl 

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk oder 
• durch Briefwahl 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden 
Unterlagen beschaffen: 

• einen amtlichen grünen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 

Sollten Sie bereits bei der Bürgermeisterwah} am 13.09.2015 Briefwahlunterlagen 
beantragt habens so werden Ihnen die Unterlagen - sofern Sie nichts anderes mit­
geteilt haben - für die Stichwahl unaufgefordert zugesandt. 



Der rote Wahlbrief mit dem Stimmzettel in dem verschlossenen Stimmzettelumschlag 
und dem unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefum­
schlag angegebene Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag der 
Stichwahl bis 16:00 Uhr eingeht. Später eingeheiiäe Wahlbriefe werden bei der Stich­
wahl nicht berücksichtigt. Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Umschlag ge­
nannten Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Auch der Versuch ist strafbar(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). Während 
der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in 
ein~m Ab.~~~nd vo,11 \V~nig~r ~~~ ~VI~n~ig M~t~rn VO,Il g~Jl1 G~~~yde~illg~ng j~~~ !?~~jn­
flussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm­
lung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der 
Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit um 
18:00 Uhr unzulässig. 

Ahlen, 15.09.2015 

StadtAhlen 
Der Bürg(~rister 

l~.:_l/ L\ 
Benedikt Ruhmöller 



-~-

Bekanntmachung de:r Stadt Ahlen 

A. Aufstellungsbeschluss für den vorha:benbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 45 
"Erweiterung des Nähversorgungszentrums Dolberg'' 

A. Der Rat der St<:Jdt Ahl'en hat In se.iner Sitzung arn 16,04.2015 gern. § 2 (1) Baugesett~ 
buch (BauGB) die AufsteiLUng des vorhabenbezogeheh' Bebauungsplanes Nr. 45 "Erweite;.. 
rung des Nahversor gungszentrums Dolberg" beschlossen. 

B. Qer Stadtplanungs- und BauausschUss des Rates der Stadt Ahlen hat am 15.09.2015 
gemäß § 3 ~2) Baugesetzbuch (BaUG.B) die öffentliche Auslegung des Entwurfs des vor­
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 45 ".Erweiterung des Nahversorgungszentrums 
Dolberg" beschlossen. 

Der rd. 0,7 ha große Geltungsbereich; des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 45 
'1Erweiterung des Nahversorgungszentrums in Dolberg" umfasst in der Gemarkung Ahlen, 
Flur 114 die Flurstücke 325 tiW, Und 728 tlw. und Wird wie folgt umgrenzt: 



lm Nordwesten: 

Im Nordosten: 

Im Südosten: 

Im Südwesten: 

·-5 SG ---

Beginnend an der Straße Bumrnelke am westlichen Punkt des Flur­
stücks 325; von dort dieses Flurstück in Richtung Nordosten, Nord­
westen und Norden bis zum nordöstlichen Grenzpunkt mit dem 
westlich angrenzenden Flurstück 593 umfahrend. 

Vom vorgenannten Punkt 11 m entlang der nordöstlichen · Flur­
stücksgrenze des Flurstücks 325 und von dort im Winkel von ca. 
108° rd. 25 m geradlinig Richtung Nordosten in das Flurstück 728 
führend. Anschließend orthogonal auf einer Lange von rd. 54 m 
Richtung Südosten und erneut rechtwinklig ca. 12 m bis zum 
Schnittpunkt mit dem östlich angrenzenden Flurstück 44 führend .. 
Anschließend erneut orthogonal entlang der nordöstlichen Flur­
stücksgrenze des Flurstücks 325 Richtung Südosten bis zur nord­
westlichen Flurstücksgrenze der Alleestraße. (B 61) folgend. 

Vom letztgenannten Punkt entlang der südöstlichen Flurstücksgren­
ze des Flurstücks 325 bis zur nördlichen 'Grenze des geplanten 
Kreisverkehrs führend. Seinert nördlichen Ast bis zum Schnittpunkt 
rnit der östlichen Straßenbegrenzungslinie der Straße Bummelke 
umfahrend. 

Von die·sem Punkt die Grenze 'ir1 nordwestl1cher Richtung ·entlang der 
südwestlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 325 bis zum Aus­
gangspunkt führend. 

Die geplante Festsetzung irn vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren ''Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel" soll zur langfristigen 
Sicherung der Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs für 
den Ortsteil Dolberg beitragen. 

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen zur Planung eines großflächigen Nahversor­
gungsmarktes mit maximal 1.200 qm Verkaufsfläche Hegen vor: 

• Kreis Warendort, Schreiben vom 13.04. und 16.04.20:16 ~ Hinweis auf gewässer­
vertragliche Einleitung einer Teilfläche in den Tiefenbach. Gutachten zu möglichen 
Altlasten ergab keine Einwände aus bodenschutzrechtlicher Sicht. Nachweis über 
externe Kompensation sei nochzu erbringen. 

• Bezirksregierung Arnsberg, Abteilqng 6, Bergb<:lu und Energie., Schreiben vom 
13,04.2015: Der Planbereich befinde sich im früheren Einwirkungsbereich des 
Steinkohlenbergbaus, zukünftig Anstieg des Grubenwassers, möglicherweise He­
bungen an der Tagesoberfläche .. Die RAG hat geprüft und mit Schreiben vom 
05.05,2015 darauf hingewiesen, dass keine sehadensrelevanten Hebungen zu er­
warten seien. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar : 
• Umweltbezogene Informationen im .Urnweltbedcht zu deh Auswirkungen auf Men­

schen, Tiere, Pflanzen, Boden , Altablagerungen, Wasser, Luft/Kiima1 Landschaft, 
Kultur-_ und Se~chgüter. Veränderungen durch das Vorh,aben insbesondere beim 
Schutzgut Boden durch Versiegelung, durch Reduzierung der Versickerungsrate 
des Nlederschlagswassers, im Orts-/Landschaftsbild. Eingriffs4 Ausg leichsbilanz, 
externe Kompensation erfolgt über den Flächenpool der Stadt Ahlen. 

Folgende Gutachten rhit umweltrelevanten Informationen Hegen vor: 
• Schallschütz (zur RegeJung des künftigen Betriebes wie Betriebslärm und Park­

platzlärm), Artenschutz fartenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG liegen nicht vor), Bodengutachten {Verunreinigungen konnten nicht 
nachgewiesen werden.) 



Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 45 j(Erwe.iterung des Nahver­
sorgungszentrums Dolberg", die Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die um­
weltbezogenen Stellungnahmen und Informationen Hegen in der Zeit vom 

28.09.2015 bis einschließlich 28 . .10.2015 

in der Stadtverwaltung, Fachbereich 6., Stadtentwicklung und Bauen, Südstraß.e 41, 
59227 Ahlen auf d.er 2 .. Etage. in den Schaukästen während der Dienststunden öffentlich 
aus. 
Stellungnahmen - möglichst schriftlich oder zur Niederschrift- können hier während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden. 
Die Unterlagen können während des o.g. Zeitraumes auch im Internet unter 
www.ahlen.de l Themen I Bauen & Planen I Stadtplanung/ Öffentlichkeitsbeteiligung ein­
gesehen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stel­
lungnahmen bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan gem. § 4 a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben können/ sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäß.igkeit des Bebauungs­
plans nicht von Bedeutung ist. 

Ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan ist gem. § 47 Abs. 2 a VwGO unzu~ 
lässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie 
im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat/ aber 
hätte geltend machen können. 

Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 45 
"Erweiterung des Nahversorgungszentrums Dolberg" wird hiermit öffentlich bekannt ge­
macht. 

59227 Ahlen, 16.09.2015 

D• er Bürgerm~/····i·. · • . 
r I r-

11 \ I l .. ' 
6---<-- ._:__ , ~ ~ \ 
Benedikt Ruhmöller 



Amtliche Bekanntmachung 
der 

Stadt Ahlen 

Ergebnis der Bürgermei.sterwahl am 13. September 201S sowie Termin der 
Stichwahl am 27. September 2015 und die daran beteiligten Bewerber 

Nachdem derVV'ahlausschuss das Wahlergebnis und das Erfordernis einer Stichwahl festge­
stellt hat, wird hiermit gemäß § 35 des Kommunalwahlgesetzes (KWahiG) in Verbindurig mit 
§ 75 d und § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahiÖ) das Ergebnis der Bürgermeisterwahl 
der Stadt Ahlen sowie der Termin der erforderlichen Stichwahl und die daran beteiligten Be­
werber bekanntgegeben. 

Wahlergebnis Bürgermeisterwahl 2015 Stadt Ahlen 

Wahlberechtigte: 
Wähler: 
Ungültige Stimmen: 
Gültige Stimmen: 

40~373 
18.512 

90 
18.422 

Von den gOitigen Sfimrnen entfielen auf: 

Dr. Alexander Berger 
Ursula Meike Waltering 
RainerGiesecke 

8.789 
8.246 
1.387 

Die Stichwahl findetarn 27. September 2015 zwischen folgenden Bewerbern statt: 

DL Berger, Alexander, Am Webstuhl 15, 59227 Ahfen, Jurist, Geburtsjahr 1970, 
(GDU,FDP) 

Woltering, Ursula Meike, Nachtigallengrund 23, 48291 Telgte, Dipl. Padagogin, .Geburtsjahr 
1961, (SPD, Grüne, UNKE) 

Gemäß§ 39 des Kommunalwahlgesetzes (KwahlG) können gegen die Gültigkeit derWähl 

• jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 

an der Wahl teilgenommen haben,. sowie 
• die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebriisses, also bis zum 19.10.2015 
einschließlich Einspruch erheben, wenn sie eine Entscfueidung üt?er die Gültigkeit der Wahl 
gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c des Kommunalwahlgesetzes (KWahiG) für .erforder­
lich halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich oder mündlich zur Niederschrift. zu 
erklären. 

Ahlen, den 16.09.2015 

StadtAhl~n 

!~r~~\ 
Benedikt Ruhmöller 

Wahlleiter 



· Unterstiltz"ngspersonal StaQdOrtältcster Ahlen 
Feldwebel tnr Standortangelegenheiten 
&. Kasernenfeldwebel 

Amtliche Bekanntmachung 

$9229 Ahlen, 03.09.2015 
Hammer Str-.' 360 · 
We.~aicnkasenie 
E-Mrul; u~tgpersstoaeahletJ@ 

bundcswehr.org 
ti' +49-(0)2l82 764 • App. 3005 
• . -App.3007 

Der Standortälteste Ahlen weiSt die Bevölkerung auffolgendes hin: · 
Es ist verboten, ~en Standortübungsplatz AHLEN während der Obungs;zelten (Mo. -
Oo.,.von 06:30-:- 16:30 Uhr, Fr. von f)6:3D -12:30 Uhr) und bei EinbruCh der Dunkelheit 
zu betreten. UnbefugtEls Betreten stellt einen Versto~ gegen § 114 
Ordnungswidrlg~eltengesetz dar und kann mit Geldbuße geahndet werden. Das 
Betreten außerhalb der Obungszeiten · geschieht auf eigene Gefahr und findet 
ausschließlieh auf den befestigten Wegen statt. 

Der · Standortübungsplatz birgt als militärisches Übungsgelände Gefahren, 
i.!lsbesondere für Kinder. Es Ist es verboten, Fundgegenstände auf dem Gebiet des 
Obungsplafzes 2:u berühren, auf2:unehmcm oder zu entwenden. Bei Munition und 
Munitionsteilen besteht Lebensgefahr. Reiten und das Befahren. mit Kutschen und 
motorisierten Fahrzeugen aller Art ist verboten. Hunde sind immer an der Leine zu 
führen. · 

Der StQndortälteste Ahlen, Hammer Straße 360, 59229 Ahlen 

Mit freundlichen GrOßen 
. l~g 

~C!f€-
i.V. Heiden 
Oberstabsfeldwebel 
FwStOAngel und KasFw 



Bekanntmachung . 

der Termine zur Wasserschau 2015 an unterhaltungspflichtigen Gewässern in den Gebieten der einzelnen Wasser- und Bodenverbände 
im Kreis Warendorf 

Schauplan 2015 

Wochentag ••••• Treffpunkt der 
< 

Donnerstag 15.10.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Averbeck 
Warendorf-Süd Ennigerloh-Ostenfelde 
Bereich: Vohren, Seelen, Westkirchen, Ostenfelde 

Freitag 16.10.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Biedendieck 
Warendorf-Nord Dorfstr., Warendorf-Milte 

Dienstag 20.10.2015 19.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Bornefeld 
Wadersloh Bornefelder Str. 1, Wadersloh 

Donnerstag 29.10.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Arning 
Warendorf-Süd Vitusstr. 10, Everswinkel 
Bereich: Everswinkel, Neuwarendorf 

Montag 02.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Haus Buttermann 
Werse-Drensteinfurt Dorfbauerschaft 4., 48317 Drensteinfurt 

Dienstag 03.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Geschermann 
Albersloh-Rinkerode Sendenhorst, OT Albersloh, Bahnhofstraße 21 

Mittwoch 04.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Zurmühlen 
Sendenhorst-Ennigerloh Osttor. 38, Sendenhorst 

Donnerstag 05.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Rathaus in Sassenberg 
Sassenberg-Füchtorf Sassenberg 

Freitag 06.11.2015 09.00 Uhr Gewässer Ems im Bereich der Stadt Sassenberg Stauanlage Dackmar (gemeinsam mit BezReg 
und der Stadt Warendorf Münster) 

j 

m 
f 
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Wochentag Datum , Uhrzeit Schaubereich .,, Treffpunkt der Schaukommission 

Dienstag 10.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Büttering 
Warendorf-Süd Warendorf-Hoetmar 
Bereich : Hoetmar, Freckenhorst 

Dienstag 12.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Oelde Rathaus Oelde, kleiner Ratssaal 

Mittwoch 25.11.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Wibbelt 
Ahlen-Beckum Ahlen 

Dienstag 01 .12.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Gasthof Alte Post 
Ostbevern Hauptstr., Ostbevern 

Mittwoch 09.12.2015 09.00 Uhr Gewässer im Verbandsgebiet des WuBV Rathaus Telgte 
Telgte Großer Sitzungssaal 

Gem. § 121 Abs. 2 LWG i.V.m. § 17 der Hauptsatzung des Kreises Warendorf wird hiermit der Schauplan 2015 öffentlich bekannt gemacht 
und den zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, den Eigentümern und Anliegern der Gewässer, den zur Benutzung der Gewässer Berech­
tigten, den Fischereiberechtigten, Gelegenheit zur Teilnahme und. zur Äußerung gegeben. 

KREIS WARENDORF 
Warendorf, den 18.09.2015 Der Landrat 

als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Aufsichtsbehörde über die Wasser- und Bodenverbände -

' 
\' 

I 
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